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Regeste
Asyl und Wegweisung
Erwägungen
E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls endgültig, ausser bei Vorliegen eines Auslieferungsersuchens des Staates, vor welchem die beschwerdeführende Person Schutz sucht (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG). Eine solche Ausnahme im Sinne von Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG liegt nicht vor, weshalb das Bundesverwaltungsgericht endgültig entscheidet.
E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).
E. 1.3
Die Beschwerde ist als frist- und unter Berücksichtigung nachfolgender Anmerkung als formgerecht eingereicht zu beurteilen. Die Beschwerdeführenden haben am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, sind durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und haben ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung beziehungsweise Änderung. Sie sind daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art. 105 und 108 Abs. 1 AsylG; Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.
E. 1.4
Die Beschwerdeschrift enthält zwar keine Originalunterschrift der Beschwerdeführenden, da jedoch das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege die Originalunterschrift des Beschwerdeführers trägt, ist dieser Mangel als geheilt zu betrachten.
E. 2
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5).
E. 3.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG erfüllt eine asylsu­chende Person nach Lehre und Rechtsprechung dann, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss, welche ihr gezielt und aufgrund bestimmter Verfolgungsmotive durch Organe des Heimatstaates oder durch nichtstaatliche Akteure zugefügt worden sind beziehungsweise zugefügt zu werden drohen (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2 S. 37). Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden, wobei die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) vorbehalten bleibt (Art. 3 Abs. 3 AsylG).
E. 3.2
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).
E. 4.1
Die Vorinstanz begründete ihren negativen Entscheid im Wesentlichen damit, die Asylvorbringen der Beschwerdeführenden seien unglaubhaft. Im Rahmen von Krieg oder Situationen allgemeiner Gewalt erlittene Nachteile würden zudem keine Verfolgung im Sinne des Asylgesetzes darstellen, soweit sie nicht auf der Absicht beruhen würden, einen Menschen aus einem der in Art. 3 AsylG erwähnten Gründe zu treffen. Der von den Beschwerdeführenden geltend gemachte tragische Tod ihrer Tochter beziehungsweise Schwester sei nicht asylrelevant. Betreffend die Glaubhaftigkeit der Vorbringen führte die Vorinstanz aus, der Beschwerdeführer habe an der BzP erklärt, er habe sich in Syrien nicht politisch engagiert und sei am Bürgerkrieg in keiner Art und Weise beteiligt gewesen. Er habe zwar manchmal an Demonstrationen teilgenommen, aber diesbezüglich keine Probleme gehabt. Demgegenüber habe er bei der Anhörung dargelegt, er sei Mitglied einer Koordination und gegen die Regierung gewesen. Ausserdem habe er an der BzP ausgesagt, keine Probleme mit staatlichen syrischen Behörden gehabt zu haben, während er bei der Anhörung geltend gemacht habe, Angehörige der Polizei oder der Sicherheitsdienste seien zu ihm nach Hause gekommen und hätten nach ihm gesucht. Auch die Aufforderung zum Militärdienst habe er an der BzP nicht erwähnt. Diese weitergehenden Vorbringen anlässlich der Anhörung seien als nachgeschoben zu betrachten und würden deshalb nicht geglaubt. Ferner seien keine militärischen Dokumente zu den Akten gereicht worden, welche die diesbezüglichen Vorbringen bestätigen könnten. Ausserdem habe er die angeblichen Besuche der Polizei beziehungsweise der Sicherheitskräfte weder in zeitlicher Hinsicht noch in sonstiger Weise zu substanziieren vermocht. Die genannten Vorbringen seien nach Einschätzung der Vorinstanz somit unglaubhaft, woran auch die beigebrachten Beweismittel nichts ändern könnten. In der Vernehmlassung hielt die Vorinstanz bezüglich der nachgereichten Beweismittel fest, diese seien unbestimmter Authentizität und vermöchten die Unstimmigkeiten in den Vorbringen der Beschwerdeführenden nicht aufzulösen.
E. 4.2
In ihrer kurzen Rechtsmitteleingabe nahmen die Beschwerdeführenden zu den einzelnen Argumenten des SEM nicht Stellung, sondern verwiesen im Wesentlichen erneut auf den tragischen Tod von I._______, das Verschwinden von J._______ und auf die psychischen Probleme der Beschwerdeführenden. Sie seien deswegen in Behandlung. Ferner ersuchten sie sinngemäss um Ansetzung einer Nachfrist zur Einreichung von heimatlichen Beweismitteln. 5.1 Zum nicht näher begründeten Antrag der Beschwerdeführenden auf Ansetzung einer Nachfrist zur Einreichung von Beweismitteln ist festzuhalten, dass sie mit Eingabe vom 2. April 2015 zwei Dokumente eingereicht haben, weshalb dieses Begehren als gegenstandslos geworden zu betrachten ist. 5.2 Nach eingehender Prüfung der Akten kommt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass die Vorinstanz die Vorbringen der Beschwerdeführenden im Ergebnis zu Recht als unglaubhaft beziehungsweise nicht asylrelevant qualifizierte und eine begründete Furcht vor Verfolgung verneinte. 5.2.1 Im Gegensatz zu den Aussagen einer asylsuchenden Person bei der Anhörung kommt den Aussagen bei der BzP angesichts des summarischen Charakters dieser Befragung für die Beurteilung der Glaubhaftigkeit nur ein beschränkter Beweiswert zu. Dies bedeutet, dass einfachen Unvollständigkeiten und unwesentlichen Abweichungen zu späteren Aussagen keine entscheidende Bedeutung beigemessen werden darf. Widersprüche sind aber dann für die Beurteilung der Glaubhaftigkeit der Vorbringen heranzuziehen, wenn anlässlich der Befragung gemachte klare Aussagen in wesentlichen Punkten der Asylbegründung von späteren Ausführungen bei der Anhörung diametral abweichen. Dies gilt auch für den Fall, dass bestimmte Ereignisse oder Befürchtungen, die später als zentrale Asylgründe genannt werden, nicht bereits zumindest ansatzweise bei der BzP erwähnt werden (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2005 Nr. 7 E. 6.2.1 S. 66; EMARK 2004 Nr. 34 E. 4.4 S. 243) 5.2.2 Im vorliegenden Verfahren unterscheiden sich die Aussagen an der BzP tatsächlich stark von jenen anlässlich der Anhörung. So sagten die Beschwerdeführenden an der BzP explizit aus, nie Probleme mit den Behörden gehabt zu haben und in keiner Weise am Bürgerkrieg beteiligt gewesen zu sein. Auf die Frage, ob sich der Beschwerdeführer politisch engagiert habe, antwortete dieser, an Demonstrationen teilgenommen, diesbezüglich aber nie Probleme gehabt zu haben. Nach den Gesuchsgründen gefragt, nannten die Beschwerdeführenden ausschliesslich die Tötung ihrer Tochter (vgl. vorinstanzliche Akten A3 S. 7 f. und A4 S. 7 f.). Anlässlich der Anhörung machte der Beschwerdeführer dagegen geltend, er sei Mitglied einer Koordination und gegen die Regierung gewesen. Seine Aufgabe bei dieser Koordination sei es gewesen, die Jugendlichen zu beobachten und zuzusehen, dass diese keine schlechten Sachen machen würden (vgl. A9 F29). Da der Beschwerdeführer diese Aktivität an der Anhörung als zentralen Asylgrund darstellte, erstaunt es sehr, dass er sie anlässlich der BzP mit keinem Wort erwähnte. Ferner fällt bei einer Durchsicht der Befragungsprotokolle auf, dass sich die Aussagen in der Anhörung nicht nur wesentlich von jenen der BzP unterscheiden, sondern die Schilderungen auch bei der Anhörung unsubstanziiert und oberflächlich blieben. So konnte der Beschwerdeführer beispielsweise nicht beschreiben, was er konkret in seiner Funktion innerhalb der Koordination unternommen haben will. Über diese Aktivitäten hinaus machte er - abgesehen von der Teilnahme an Demonstrationen - keine politischen Tätigkeiten geltend. Dieses Vorbringen kann dem Beschwerdeführer deshalb nicht geglaubt werden. Daran vermag auch die eingereichte Bestätigung der Koordinationsstelle K._______ nichts zu ändern, zumal es sich dabei nicht um ein offizielles Dokument, sondern lediglich um ein Gefälligkeitsschreiben handelt, welchem nur ein sehr geringer Beweiswert zukommt. Weiter machte der Beschwerdeführer bei der Anhörung geltend, an Demonstrationen teilgenommen zu haben und dabei von den Behörden fotografiert worden zu sein, was er mit einem Foto von ihm auf dem eingereichten USB-Stick belegen könne. Aus diesem Vorbringen und der Fotografie ergibt sich ebenfalls kein Hinweis auf eine begründete Furcht vor Verfolgung, zumal der Beschwerdeführer selber - wie bereits erwähnt - bei der BzP aussagte, mit den Behörden keine Probleme gehabt zu haben. Eine derart klare Aussage lässt sich nicht mit der Behauptung erklären, er haben den Dolmetscher bei der BzP schlecht verstanden und deshalb einfach mit "ja, wie Sie sagen" geantwortet (vgl. A9 F95). Überdies kann er nicht plausibel erklären, wie er an das besagte Bild gelangt sei (vgl. A9 F37). Es ist nicht glaubhaft, dass er den Behörden die Fotografie einfach wegnehmen und auf seinem USB-Stick speichern konnte. Die beim Bundesverwaltungsgericht eingereichte Zusammenfassung eines Urteils betreffend den Beschwerdeführer, gemäss welchem dieser im Jahr 2012 wegen Demonstrierens zu zwei Jahren Haft und einer Geldstrafe verurteilt worden sei, vermag an dieser Sichtweise nichts zu ändern. Es handelt sich dabei um ein leicht fälschbares Dokument, dessen Authentizität nicht nachgewiesen werden kann. Auffallend ist zudem, dass die Beschwerdeführenden weder in der BzP, der Anhörung oder der Beschwerde eine entsprechende Verurteilung je erwähnt haben, haben sie doch Syrien Ende 2013 verlassen und das Dokument stammt aus dem Jahr 2012. Es ist somit nicht nachvollziehbar, weshalb die Verurteilung nicht schon früher geltend gemacht wurde. Der Umstand, dass die Beschwerdeführenden bei Einreichen des Dokuments keine Erklärung dazu abgegeben und auch die Möglichkeit nicht wahrgenommen haben, sich anlässlich der Gewährung der Replik zu den Aussagen der Vorinstanz zu äussern, weist darauf hin, dass das Dokument nicht authentisch ist und die Verurteilung nicht tatsächlich stattgefunden hat. Die ebenfalls auf Beschwerdeebene eingereichte Bestätigung im Original der Koordination K._______ hat im vorinstanzlichen Verfahren als Kopie vorgelegen und ist vom SEM zutreffend als nicht entscheidwesentlich beurteilt worden. Ferner machte der Beschwerdeführer anlässlich der Anhörung geltend, Polizisten und Sicherheitsbeamte seien mehrmals zu ihm nach Hause gekommen, weshalb er sich während ungefähr viereinhalb Monaten versteckt habe (vgl. A9 F45 ff.). Auch zu diesem Vorbringen fehlen jegliche Hinweise anlässlich der BzP. Der Beschwerdeführer konnte ausserdem weder zu den behördlichen Vorsprachen noch zum nachfolgenden Aufenthalt in einem Versteck substanziierte Angaben machen. Schliesslich sind die Ausführungen des Beschwerdeführers hinsichtlich einer geltend gemachten Einberufung in den Militärdienst ebenfalls nicht nachvollziehbar ausgefallen, und nachdem er selber geltend machte, später sei ihm mitgeteilt worden, er werde aus dem Militärdienst entlassen, kann auf weitere Ausführungen verzichtet werden. 5.2.3 Bezüglich des tragischen Todes von I._______, den die Beschwerdeführenden sowohl in der BzP als auch in ihrer Beschwerde als Hauptgrund für ihre Flucht anführen, kann zwecks Vermeidung von Wiederholungen auf die Erwägungen der Vorinstanz in ihrer Verfügung verwiesen werden. Es liegen keine Hinweise vor, wonach diese Tat eine asylrelevante Verfolgung der Beschwerdeführenden zur Folge haben könnte. 5.3 Zusammenfassend kommt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass die Vorbringen der Beschwerdeführenden den Anforderungen an die Glaubhaftigkeit (Art. 7 AsylG) und an die Flüchtlingseigenschaft (Art. 3 AsylG) nicht genügen. Aufgrund der bestehenden Aktenlage ist selbst unter Berücksichtigung der aktuellen Kriegssituation in Syrien nicht davon auszugehen, dass ihnen bei einer Rückkehr dorthin aufgrund von Vorfluchtgründen eine asylrechtlich relevante Verfolgung drohen würde.
E. 6
Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die Beschwerdeführenden keine erlittene oder drohende asylrelevante Verfolgung glaubhaft gemacht haben. Die Vorinstanz hat daher zu Recht das Bestehen der Flüchtlingseigenschaft verneint und die Asylgesuche abgewiesen.
E. 7.1
Lehnt das Staatssekretariat das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 Abs. 1 AsylG).
E. 7.2
Die Beschwerdeführenden verfügen weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach zu Recht angeordnet (Art. 44 Abs. 1 AsylG).
E. 8
Die Vorinstanz erachtete den Wegweisungsvollzug der Beschwerdeführenden als unzumutbar, weshalb es im angefochtenen Entscheid deren vorläufige Aufnahme in der Schweiz verfügte (vgl. die Dispositivziffern 4-7). Unter diesen Umständen erübrigen sich weitere Ausführungen zum Vollzug der Wegweisung.
E. 9
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt und den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106 Abs. 1 AsylG). Die Beschwerde ist abzuweisen.
E. 10
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären die Kosten den Beschwerdeführenden aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Nachdem aber mit Instruktionsverfügung vom 1. Juni 2015 das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung gutgeheissen wurde, sind keine Verfahrenskosten zu erheben. (Dispositiv nächste Seite)
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